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Rechtsanwalt
Bernd Knipp

von HFK Rechtsanwälte
Quelle: HFK

Baurecht. Der Architekt hat keinen
Ausgleichsanspruch gegen den
Bauunternehmer, wenn dem Besteller ein
Schadenersatzanspruch gegen den
Architekten und zugleich Mängelansprüche
gegen den Bauunternehmer zustehen.

BGH, Urteil vom 1. Dezember 2022,
Az. VII ZR 90/22

Architekt und Baufirma sind
nicht immer Gesamtschuldner
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DER FALL

Der Haftpflichtversicherer eines Architek-
ten macht gegenüber dem Bauunterneh-
mer gesamtschuldnerische Ausgleichs-
ansprüche geltend. Zuvor hatte die Versi-
cherung in einem Vergleich gegenüber
dem Bauherrn 225.000 Euro Schaden-
ersatz gezahlt, weil der Architekt die in
Leistungsphase 9 geschuldete Objektbe-
treuungmangelhaft ausgeübt hat. Er hatte

die sachverständige Untersuchung von
Feuchtigkeitserscheinungen unterlassen,
die nachAbnahmeder Bauleistungen auf-
getreten sind. Dies hatte zur Folge, dass
der Bauherr Mängelansprüche gegen den
Bauunternehmer und gegen den Archi-
tekten als Objektüberwacher wegen der
zwischenzeitlich eingetretenen Ver-
jährung nicht mehr durchsetzen konnte.
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DIE FOLGEN

Die Klage bleibt ohne Erfolg. Ein Gesamt-
schuldverhältnis zwischen dem Architek-
ten, der seine Pflicht zur Objektbegehung
im Rahmen der Objektbetreuung verletzt
hat, und dem bauausführenden Unter-
nehmer, demMängel des Bauwerks zuzu-
rechnen sind, ist in dieser Fallkonstella-
tion nicht gegeben. Eine gesamtschuldne-
rische Haftung setzt nämlich die Gleich-
stufigkeit der Verpflichtungen der in
Anspruch genommenen Anspruchs-
gegner voraus. Sie fehlt, wenn – wie hier –
der Leistungszweck der einen gegenüber

der anderen Verpflichtung nachrangig ist.
Der Schadenersatzanspruch gegen den
Architekten entsteht erst mit Eintritt der
Verjährung der gegen den bauausführen-
den Unternehmer gerichteten Mängel-
ansprüche. Hat der Bauunternehmer
nämlich den Mangel bereits vor Eintritt
der Verjährung beseitigt, kommt ein Scha-
den wegenmangelhafter Objektbegehung
nicht in Betracht. Damit aber ist eine
Gleichstufigkeit nicht gegeben und ein
Ausgleichsanspruch scheidet aus.
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WAS IST ZU TUN?

Der Besteller muss die Pflichten des
objektbetreuenden Architekten im Auge
behalten. Dazu sollte er sich Fristen notie-
ren, bis zu deren Ablauf der Architekt
seine Objektbetreuungspflichten zu erfül-
len und Mängel zu untersuchen hat. Dies
betrifft vor allem die Begehungspflicht
kurz vor Ablauf der Gewährleistungs-
ansprüche gegen die bauausführenden
Unternehmer. Die Schadenersatzpflicht
des Architekten wegenmangelhafter Bau-
überwachung und die Nacherfüllungs-

pflicht des bauausführenden Unterneh-
mers sind demgegenüber gleichstufig,
wie in § 650t BGB bestätigt worden ist.
Hätte der Haftpflichtversicherer den Ver-
gleichsbetrag ausdrücklich auf eine
Pflichtverletzung des Architekten im Rah-
men der Bauüberwachung (Leistungs-
phase 8) gestützt, statt dieEinredederVer-
jährung zu erheben, hätte der bauausfüh-
rende Unternehmer sich nicht gegen
einen Gesamtschuldausgleich wehren
können. (redigiert von Anja Hall)

Steuerberaterin
Dr. Katrin Dorn

von Möhrle
Happ Luther

Quelle: MHL

Steuerrecht. Wenn der Erbe das
Familienheim aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr selbst nutzen kann und
innerhalb der Zehnjahresfrist verkauft, droht
ausnahmsweise keine Nachversteuerung.

BFH, Urteil vom 1. Dezember 2021,
Az. II R 18/20

Kein Steuernachteil bei früherem
Auszug wegen Krankheit
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DER FALL

Im Urteilsfall lebte die Ehefrau nach dem
Tod ihresMannesweiterhin in dembishe-
rigen Familienheim. Dadurch blieb der
Erwerb dieses Grundstücks von der Erb-
schaftsteuer befreit. Aus gesundheitlichen
Gründen zog sie jedoch innerhalb der in
§ 13b Abs. 1 Nr. 4b ErbStG geregelten
zehnjährigen Nachbehaltens- und Ver-
wendungsfrist aus dem Familienheim

aus. Das Finanzamt führte daher eine
Nachversteuerung für den Erwerb des
Familienheims durch. Dagegen klagte die
Ehefrau, weil sie nach ihrer Auffassung
aus zwingenden Gründen an einer Selbst-
nutzung des Familienheims gehindert
war. Das Finanzgericht wies ihre Klage ab,
erst der Bundesfinanzhof befürwortete
eine Ausnahme.
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DIE FOLGEN

Der BFH hielt bislang eine Ausnahme von
der Nachversteuerung für möglich, wenn
der Erwerber das Familienheim aus zwin-
gendenGründennichtmehr selbst nutzen
konnte – beispielsweise wenn der Erwer-
ber verstarb oder in einem Pflegeheim
untergebracht werden musste. Dagegen
war eine Ausnahme nicht möglich, wenn
der Erwerber etwa aus beruflichen Grün-
den umzog. Hier hat der BFH nun eine
weitere Ausnahme bejaht und klargestellt,

dass sich die Gründe auf das übertragene
Familienheimbeziehenmüssen.Daher ist
eine Ausnahme auch möglich, wenn die
Führung eines Haushalts – wie im vorlie-
genden Fall aufgrund einer Depressions-
erkrankung – nicht mehr in diesem Haus-
halt, aber in einer anderenWohnungnoch
möglich war. Liegt ein solcher Ausnahme-
grund vor, löst auch der Verkauf des Fami-
lienheims keine Nachversteuerung aus.
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WAS IST ZU TUN?

Es ist erfreulich, dass der BFH über den
Tod und die Pflegebedürftigkeit hinaus
weitere Ausnahmen anerkennt, unterwel-
chen eine Selbstnutzung des Familien-
heims aus zwingenden Gründen nicht
möglich ist. Solche können vorliegen,
wenn sie dem Erwerber eine selbststän-
dige Haushaltsführung in dem Familien-
heim unzumutbar machen. Neben
gesundheitlichen Gründen sind Ausnah-
men wegen der baulichen Beschaffenheit
des Hauses denkbar, jedoch nur, wenn
eine Zwangslage besteht. Hingegen sind
persönliche oder wirtschaftliche Zweck-

mäßigkeitserwägungen nicht ausrei-
chend. Zu beachten ist, dass diese Gründe
auch nachgewiesen werden müssen, zum
Beispiel bei Erkrankungen durch eine
ärztliche Bestätigung. Zur Vermeidung
einer Nachversteuerung könnte das
Familienheim bereits zu Lebzeiten auf
den Ehegatten bzw. Lebenspartner über-
tragen werden, weil diese Steuerbefreiung
– im Gegensatz zur Übertragung nach
dem Tod – unter keiner zehnjährigen
Nachbehaltens- und Verwendungsfrist
steht. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Clemens Antweiler

von Antweiler
Liebschwager
Nieberding

Quelle: ALN

Vergaberecht. Bei Beihilfebeschwerden
gegen Pacht- oder Betreiberverträge muss
die EU-Kommission das förmliche
Prüfverfahren eröffnen, wenn sie bei der
vorläufigen Prüfung auf ernste
Schwierigkeiten gestoßen ist.

EuG, Urteil vom 19. Oktober 2022,
Az. T-582/20

Bei regelgemäßer Ausschreibungg
liegt Beihilfeverstoß fern
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DER FALL

Eine kommunale Anstalt des öffentlichen
Rechts hatte als Verpächterin ein Bieter-
verfahren durchgeführt, um den Pächter
eines Hotels auszuwählen. Außerdem
suchte sie im Rahmen eines Vergabe-
verfahrens nach dem Betreiber eines auf
dem Nachbargrundstück angesiedelten
Kongresszentrums. In beiden Verfahren
setzte sich derselbe Bieter durch. Die
Abschlüsse dieser Verträge wurden nicht
mit Nachprüfungsanträgen oder Klagen

angegriffen. Später legten Konkurrenten
aber Beihilfebeschwerde bei der EU-Kom-
mission ein. Sie meinten, beide Verträge
seien zu marktunüblichen Konditionen
abgeschlossen worden. Damit erhalte der
Pächter im Ergebnis rechtswidrige staat-
liche Beihilfen. Diese Einschätzung teilte
die Kommission nicht. Dagegen erhoben
die Konkurrenten Klage vor dem Europäi-
schen Gericht erster Instanz (EuG).
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DIE FOLGEN

Im Rahmen der vorläufigen Prüfungmuss
die Kommission nach den tatsächlichen
und rechtlichen Umständen des jeweili-
gen Falls beurteilen, ob die Schwierigkei-
ten, auf die sie bei der Prüfung stößt, die
Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens
erforderlichmachen. Notwendig ist dieses
förmliche Prüfverfahren immer dann,
wenn die Kommission objektiv auf ernste

Schwierigkeiten gestoßen ist. Im Ergebnis
war das hier nicht der Fall, urteilte das
EuG. Für die behaupteten marktun-
üblichen Konditionen gab es keine aus-
reichenden Anhaltspunkte, zumal die
Konkurrenten keine der beiden Aus-
schreibungen vor einem nationalen
Gericht angegriffen hatten.
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WAS IST ZU TUN?

Sofern öffentliche Auftraggeber Pacht-
oder Betreiberverträge ordnungsgemäß
ausschreiben, sind sie in der Regel auch
beihilferechtlich auf der sicheren Seite.
Denn die Ausschreibung indiziert, dass
der Preis aufgrund eines effektiven Wett-
bewerbs gebildet wurde und damitmarkt-
gerecht ist. Wichtig dabei: Die Aus-
schreibung muss nach den jeweils maß-
geblichen Vorschriften ablaufen. In die-
sem Punkt wären hier jedenfalls bei
dem Bieterverfahren über den Pacht-
vertrag für das Hotel erhebliche Zweifel
angebracht gewesen. Die Verpachtung

von Grundstücken oder Einrichtungen
durch die öffentliche Hand hat keinen
Beschaffungsbezug, sodass kein öffentli-
cher Auftrag i.S.d. Teils 4 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen vor-
liegt. Allerdings sind diese Verträge in
der Regel als Dienstleistungskonzessio-
nen im Sinne des Vergaberechts zu
qualifizieren. Anders als öffentliche
Aufträge setzen Dienstleistungskonzes-
sionen keinen Beschaffungsbezug voraus.
Dies hat der EuGH durch Urteil vom
10. November 2022, Az. C-486/21, klar-
gestellt. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Michael Schultz

von Müller
Radack Schultz

Quelle: privat

Mietrecht. Um zu prüfen, ob ein
Gewerbemieter während der
Corona-Pandemie Anspruch auf Anpassung
des Mietvertrags hat, ist eine
Gesamtbetrachtung seiner wirtschaftlichen
Situation erforderlich.

BGH, Urteil vom 23. November 2022,
Az. XII ZR 96/21

Anspruch auf Mietkürzung wegen
Corona ist gut zu begründen
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DER FALL

Die Mieter eines Friseur- und Kosmetik-
salons streiten sich mit dem Vermieter
über die Miete für die Zeit der pandemie-
bedingten Betriebsbeschränkungen. Vom
23. März bis 3. Mai 2020 war der Betrieb
des Friseursalons und das Erbringen von
Kosmetikdienstleistungen komplett
untersagt; in der Folgezeit mussten die
Mieter umfangreiche Auflagen einhalten.

Sie zahlten die Mieten für Mai, Juni und
Juli 2020 nicht. Im Prozess haben sie vor-
getragen, dass in denMonatenMai bis Juli
Einkünfte in Höhe von 28.500 Euro weg-
gefallen seien. In dem Zeitraum von April
bis August sei der Umsatz ummehr als ein
Viertel im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum zurückgegangen und sie hätten
keine Staatshilfen erhalten.
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DIE FOLGEN

Die pandemiebedingten Betriebsschlie-
ßungen und -einschränkungen haben
nach inzwischen gefestigter Rechtspre-
chung des BGH zu einer Systemkrise und
wegenderweitreichendenFolgen zu einer
Störung der großen Geschäftsgrundlage
geführt. Gleichwohl können Mieter nur
dann eine Anpassung verlangen, wenn
ihnen ein Festhalten am unveränderten
Mietvertrag unzumutbar ist. Ob dies der
Fall ist, muss umfassend abgewogen wer-
den, wobei sämtliche Umstände des Ein-
zelfalls zu berücksichtigen sind. Um ihren
Anspruch auf Vertragsanpassung zu
begründen, müssenMieter ausführlich zu
den wirtschaftlichen Auswirkungen der

pandemiebedingten Beschränkungen
ihres Geschäftsbetriebs vortragen. In
gewissem Widerspruch zu seiner bisheri-
gen Rechtsprechung, wonach es nur
auf das konkrete Mietobjekt und nicht
auf einen möglichen Konzernumsatz
ankommt, muss nach Ansicht des BGH
nun die wirtschaftliche Gesamtsituation
des Mieters betrachtet werden. Hier blieb
unter anderemunklar, ob und inwelchem
Umfang die Mieter Einsparungen wäh-
rend der Betriebsbeschränkungen hatten
und wie sich der behauptete Umsatzrück-
gang auf das Geschäftsergebnis aus-
gewirkt hat. Deswegen konnten dieMieter
keine Vertragsanpassung durchsetzen.
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WAS IST ZU TUN?

Auch nach dieser Entscheidung des BGH
können von der Pandemie betroffene
Geschäftsraummieter eine Vertrags-
anpassung für den Zeitraum betriebsbe-
dingter Schließungen und Einschränkun-
gen verlangen. Sie müssen aber alle Zah-
len zur wirtschaftlichen Situation offen-
legen, nicht nur die Umsatzrückgänge.
Sie haben insbesondere darzulegen, ob

und in welchem Umfang sie staatliche
Unterstützungsleistungen erhalten haben
bzw. warum ihnen diese nicht gewährt
worden sind. Wer alle diese Umstände
vorträgt, der wird, sofern für die Zeit
der coronabedingten Einschränkungen
noch keine Mietanpassung erfolgt ist,
diese auch jetzt noch durchsetzen
können. (redigiert von Anja Hall)

Risikokultur für
Wohnungsunternehmen

Als ehemaliger Professor für Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre in Jena und lang-
jähriges Vorstandsmitglied einer großen
Wohngenossenschaft bringtHelmutGeyer
alle Voraussetzungen mit, um das Thema
„Risikomanagement in der Wohnungs-
und Immobilienwirtschaft“ gut nachvoll-
ziehbar näherzubringen. Er würzt es zu-
dem mit vielen anschaulichen Beispielen.
Deshalb ist das Buch nicht nur für spezia-
lisierte Praktiker der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft sowie Studierende
dieser Fachrichtungen geeignet, sondern
für alle Mitarbeiter und auch für interes-
sierte Laien. Geyer zufolge sollte es Ziel
jedes Unternehmens sein, das Risiko-
management nicht allein den Spezialisten
zu überlassen, sondern eine allgemeine
„Risikokultur“ zu etablieren, ein Ver-
ständnis der gesamten Belegschaft für die
größeren Zusammenhänge und die Aus-
wirkungen der eigenen Arbeit auf diese.

Geyer setzt deshalb kein Vorwissen
voraus. Er erläutert im ersten und zweiten
Kapitel zunächst die Begrifflichkeiten und
Regeln der Entscheidungstheorie und des
Risikomanagements. In Kapitel drei
befasst er sich mit Rechtlichem, während
Kapitel vier die Organisation des Risiko-
managements innerhalb eines Unterneh-
mens zum Thema hat. Das fünfte und
sechste Kapitel umfassen die Risikobewer-
tung und das -controlling. Zum Schluss
geht es mit Stresstests und Katastrophen-
szenarien um den Ernstfall.

Abgerundet wird das Buch mit digita-
len Extras. So stehen über den Zugangs-
code am Ende u.a. eine Fehlerbaum-
analyse, ein Risikobericht und eineCheck-
liste sowie Übung und Lösung zu Risiko-
feldern zur Verfügung. Darüber hinaus
lässt sich mit dem Stichwortverzeichnis
schnell nachschlagen. Alexandra Stiehl

Literaturhinweise

Helmut Geyer: Risiko-
management in der
Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft. Haufe-
Lexware, Freiburg, 2022,
228 Seiten, kartoniert,
ISBN 978-3-648-16243-9,
39,95 Euro

Ostdeutschland als
demografisches Labor

Im zweiten Band der Reihe „Demografie
und Wirtschaft“ befasst sich Herausgeber
Hendrik Budliger gemeinsam mit seinen
Co-Autoren mit den Auswirkungen der
Bevölkerungsentwicklung auf die Zukunft
des Wohnens und der Immobilien-
wirtschaft. Lokales Zentrum der Beiträge
bildet zwar größtenteils die Schweiz, den-
noch betont Budliger, dass die vorliegen-
den Betrachtungen durchaus für die ge-
samte DACH-Region von Interesse sind.

Es gibt zudem deutsche Beiträge. So
untersucht etwa Sabine Ruhnke die
Entwicklung der Single-Haushalte in
München und Joachim Ragnitz befasst
sichmit den „Auswirkungendes demogra-
fischen Wandels auf die Wohnungs-
märkte“ am Beispiel von Ostdeutschland.
Dies kann seines Erachtens als „Labor“
betrachtet werden, um Lösungen für die
bevorstehende Schrumpfung und Überal-
terung der Gesellschaft zu finden. Sind
doch seit der Wiedervereinigung viele
junge Ostdeutsche in den Westen ab-
gewandert, sodass dort nun schon vieler-
orts solche Situationen existieren, wie sie
auch für die DACH-Region im Allgemei-
nen zukünftig erwartet werden.

Mit einer doppelt so hohen Lebenser-
wartung wie noch vor 150 Jahren mit
zugleich geringeren Geburtenzahlen sagt
Daniel Dettling voraus, dass Gesundheit
und Pflege Bauen, Wohnen und sogar
Städte an sich verändern werden. Doch
auch die Beiträge der Schweizer Autoren
liefern viele Fakten und Denkanstöße, so
z.B. das Konzept des Wohneigentums auf
Zeit, dass die Autorinnen Yvonne Seiler
Zimmermann und Gabrielle Wanzenried
vorstellen.

Hinsichtlich der sich verändernden
Anforderungen an Gebäude und Wohn-
formen lohnt sich ein Blick in das Buch
„Demografie, Wohnen, Immobilien“ auf
jeden Fall. Alexandra Stiehl

Hendrik Budliger (Hrsg):
Demografie, Wohnen,
Immobilien. Springer
Gabler Verlag,
Wiesbaden, 165 Seiten,
kartoniert, ISBN
978-3-658-38011-3,
37,99 Euro


